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Im Rahmen von Fahrschulüberwachun-
gen kam und kommt es nach immer 
wieder zu Meinungsverschiedenheiten 
zwischen Fahrschulen und Erlaubnisbe-
hörden, beispielsweise hinsichtlich der 
Beschäftigung von Fahrlehrern ohne 
festen Arbeitsvertrag oder der ordnungs-
gemäßen Ausbildung von Fahrschülern. 
Nicht selten führen solche Meinungsver-
schiedenheiten zur Androhung und Durch-
führung eines Bußgeldverfahrens, geregelt 
im Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
(OWiG). Wenn dann nach ordnungsge-
mäß durchgeführter (oft nutzloser) Anhö-
rung der Bußgeldbescheid ins Haus (und 
in die Fahrlehrerakte) flattert, bleibt dem 
Betroffenen, der sich zu Unrecht verfolgt 
fühlt, nur die Möglichkeit des Einspruchs 
gegen den Bußgeldbescheid. 

Wird dieser daraufhin nicht zurückge-
nommen, findet einige Wochen (oder 
Monate) später eine Verhandlung vor 
dem Amtsgericht statt. Der Amtsrichter, 
der möglicherweise über eine langjäh-
rige Erfahrung in Straf- und (Verkehrs-) 
Bußgeldangelegenheiten verfügt, hat 
sodann über eine verwaltungsrechtliche 
Zweifelsfrage zu entscheiden. Verwal-
tungsrechtliche Erfahrung hat der Amts-
richter in der Regel nicht. Dies führt zu 
der für den Betroffenen unerfreulichen 
Situation, dass er die Klärung verwal-
tungsrechtlicher Zweifelsragen auf der 
Anklagebank erleben muss. Genau 
das ist ihm aber nach einem Beschluss 
des Bundesverfassungsgerichts (BVer-
fG 07.04.2003 – 1 BvR 2129/02) 
unzumutbar, denn einem Betroffenen 
ist nicht zuzumuten, die Klärung ver-
waltungsrechtlicher Zweifelsfragen 
auf der Anklagebank erleben zu müs-
sen; vielmehr hat er ein schutzwürdig 
anzuerkennendes Interesse daran, 
den Verwaltungsrechtsweg als "fach-
spezifischere" Rechtsschutzform ein-
zuschlagen, insbesondere wenn ihm 
ein Ordnungswidrigkeitenverfahren 
(OWi-Verfahren) droht (BVerfG a.a.O.).

In dem vom BVerfG entschiedenen Fall 
kündigte der Landkreis in einer ver-

waltungsrechtlichen Angelegenheit 
dem Betroffenen die Einleitung eines 
OWi-Verfahrens an. Dieser hatte aber 
schon wenige Tage zuvor beim Verwal-
tungsgericht gegen die Bezirksregierung 
und zusätzlich gegen den Landkreis Fest-
stellungsklage erhoben und zugleich um 
die Gewährung vorläufigen Rechtsschut-
zes in einem Eilverfahren gem. § 123 
Abs. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) nachgesucht. In der Hauptsa-
che war bis zur Entscheidung des BVerfG 
noch nicht entschieden worden. 

Das Verwaltungsgericht lehnte den Eil-
antrag mit der Begründung ab, die Vor-
aussetzungen des § 123 Abs. 1 VwGO 
lägen nicht vor, weil er […] eine Vor-
wegnahme der Hauptsache begehre, 
ohne dass ihm unzumutbare Nachteile 
drohten. Es sei ihm nämlich zuzumuten, 
seine Rechte gegenüber dem Landkreis 
im angekündigten OWi-Verfahren durch 
Einlegung der für dieses Verfahren vor-
gesehenen Rechtsmittel wahrzunehmen. 
Mit der Beschwerde hatte der Beschwer-
deführer keinen Erfolg; das Oberverwal-
tungsgericht folgte der Auffassung, der 
Beschwerdeführer könne zur Klärung 
seiner Berechtigung auf das OWi-Ver-
fahren verwiesen werden. Damit war der 
Rechtsweg erschöpft und der Weg zur 
Verfassungsbeschwerde eröffnet.

Mit seiner Verfassungsbeschwerde rüg-
te der Betroffene neben der Verletzung 
von Art. 12 Abs. 1 (Berufsfreiheit) und 
Art. 14 Abs. 1 GG (Eigentumsgaran-
tie) auch einen Verstoß gegen Art. 19 
Abs. 4 GG (Rechtsweggarantie). Einen 
Verstoß gegen letztere sah das BVerfG 
als gegeben und erklärte: „Das Verfah-
rensgrundrecht des Art. 19 Abs. 4 GG 
garantiert […] nicht nur den Zugang zu 
den Gerichten, sondern gewährleistet 
darüber hinaus auch die Effektivität des 
Rechtsschutzes“ und stellte fest, dass die 
beiden Gerichte dem Betroffenen keinen 
effektiven Rechtsschutz gewährt und ihm 
einstweiligen Rechtsschutz vollständig 
verwehrt hätten, indem er auf die ihm 
zur Verfügung stehenden Rechtsmittel im 
angekündigten Bußgeldverfahren ver-
wiesen wurde. 

Nach Auffassung des BVerfG stellt das 
Bußgeldverfahren in solchen Fäl-
len keinen ausreichenden effektiven 
Rechtsschutz dar. Denn wirkungsvoller 
Rechtsschutz ist nach ständiger Recht-
sprechung des Bundesverfassungs-
gerichts nur gewährleistet, wenn der 
Rechtsweg nicht in unzumutbarer, durch 
Sachgründe nicht mehr zu rechtfertigen-
der Weise erschwert wird.

Die Effektivität der Rechtsschutzgewäh-
rung durch den Weg zu den Gerich-
ten ist daher (auch) anhand der Frage 
der Zumutbarkeit für den Einzelnen zu 
beurteilen. Dem folgend ist nach stän-
diger Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichts einem Betroffenen 
nicht zuzumuten, die Klärung verwal-
tungsrechtlicher Zweifelsfragen auf der 
Anklagebank erleben zu müssen. Der 
Betroffene hat vielmehr ein schutzwürdig 
anzuerkennendes Interesse daran, den 
Verwaltungsrechtsweg als "fachspezifi-
schere" Rechtsschutzform einzuschlagen, 
insbesondere wenn dem Betroffenen ein 
Ordnungswidrigkeitenverfahren droht. 
Das BVerfG weist darauf hin, dass gera-
de dann, wenn Gegenstand die Anwen-
dung und Auslegung von unbestimmten 
Rechtsbegriffen ist, eine fachgerichtliche 
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Kontrolle in besonderem Maße ange-
zeigt ist. 

Das Fahrlehrergesetz, die Durchfüh-
rungsverordnung dazu und die ver-
schiedenen Ausbildungs- und Prü-
fungsordnungen für Fahrlehrer und 
Fahrschüler enthalten zahlreiche unbe-
stimmte Rechtsbegriffe, die von den zu-
ständigen Erlaubnisbehörden und den 
sie kontrollierenden Verwaltungsgerich-
ten ausgelegt werden müssen. Sind die 

Gerichte zur Sachprüfung verpflichtet, 
können sie sich auch einer Entscheidung 
im einstweiligen Rechtsschutzverfahren 
insoweit nicht entziehen.

Wenn beispielsweise ein Fahrlehrer, 
Fahrschulinhaber, Geschäftsführer oder 
verantwortlicher Leiter einer juristischen 
Person mit Fahrschulerlaubnis mit ei-
nem drohenden Bußgeldverfahren kon-
frontiert wird, so hat er nach dem oben 
dargestellten Beschluss des BVerfG die 

Möglichkeit, die verwaltungsrechtlichen 
Fragen vor dem Verwaltungsgericht klä-
ren zu lassen und nicht, wie es das BVer-
fG formuliert, auf der Anklagebank, was 
leider allzu häufig der Fall ist.

Dietrich Jaser
Rechtsanwalt
DOMUS JURIS Rechtsanwälte
Jaser & Koll, Steuerberater
Bahnhofstr. 8
89312 Günzburg

Sie kommunizieren gerne und regelmä-
ßig mit dem Messenger WhatsApp, und 
das auch beruflich mit dem Diensthan-
dy? Dann sollten Sie in jedem Fall dazu 
die Rechtslage kennen!

Damit dieser Dienst überhaupt funkti-
oniert, werden die Adressbücher, die 
sich auf den Handys von Nutzern be-
finden, hochgeladen. Durch die seit 
25. Mai 2018 in Kraft getretene Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) ist 
es durchaus möglich, dass man sich da-
durch zumindest in eine rechtliche Grau-
zone begibt. Aufgrund der Ende-zu-En-
de-Verschlüsselung des Messengers 

werden zwar keine konkreten Nachrich-
teninhalte oder Fotos weiterverarbeitet. 
Aber es werden zum Beispiel Informa-
tionen gesammelt, wann und mit wem 
kommuniziert wurde, Statusnachrichten, 
Profilbilder usw. Außerdem werden auch 
Adressbücher von Nummern auf die 
Server von WhatsApp hochgeladen, die 
überhaupt kein WhatsApp nutzen und 
diesem Vorgehen somit nicht zugestimmt 
haben.

Dieser Umstand ist datenschutzrechtlich 
hoch brisant, zumal der Messenger  In-
formationen z.B. mit Facebook und an-
deren teilt, je nachdem, mit wem man 

kommuniziert. Gemäß der EU- Verord-
nung müssen Verbraucher aber darüber 
informiert werden, wer welche Daten  - 
wie etwa Name, Adresse, Emailadresse 
-   aus welchem Grund sammelt und 
diesem Vorgehen explizit zustimmen. Die 
Zustimmung aller jeweiligen Kontaktper-
sonen einzuholen, dürfte jedoch in der 
Realität fast unmöglich sein. 

Daher haben bereits mehrere Firmen 
und Banken, z.B. Continental, VW oder 
die Deutsche Bank  die berufliche Nut-
zung von WhatsApp untersagt.

Quelle: derstandard.at

"WHATSAPP" AUF DEM DIENSTHANDY
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Wasserstofftankstellen 
in Deutschland
Für einen erfolgreichen Umstieg auf die 
zukunftsfähige Energieversorgung mit-
tels  Brennstoffzellensysteme spielt die 
Versorgung des öffentlichen Raums mit 
Wasserstofftankstellen eine entscheiden-
de Rolle.

Nach einem Bericht des TÜV-Süd (Quel-
le)siehe unten) gingen 2017 von den 
weltweit insgesamt 64 neuen Tankstellen 
immerhin 24 in Deutschland in Betrieb. 
Damit besitzt Deutschland mit 45 Tank-
stellen weltweit auch das zweitgrößte 
Netz. Die meisten deutschen öffentlichen 
Tankstellen finden sich in Baden-Würt-
temberg mit 13, gefolgt von Bayern mit 
8 und Nordrhein-Westfalen mit 7.

Interessierte können auf der Internetsei-
te www.H2stations.org auf interaktiven 
Karten alle weltweit in Betrieb befindli-
chen und geplanten Wasserstoff-Tank-
stellen lokalisieren. Neben aktuellen 
Meldungen und Informationen zu bereits 
abgeschlossenen Projekten bietet die 
Seite auch einen Überblick über die Ent-
wicklung der Wasserstoff-Infrastruktur. 

Quelle: www.tuev-sued.de/wasserstoff

Elektro-Lkw übergeben
Gestern war er noch ein 18-Tonnen-Die-
sel-Lkw von Mercedes, heute fährt er 
100 Prozent elektrisch. Die Firma OR-
TEN Electric-Trucks rüstete in Kooperati-
on mit der Firma Elektrofahrzeuge Stutt-
gart GmbH (EFA-S) das Fahrzeuge in nur 
wenigen Monaten entsprechend um. 

Gespeist wird der Elektromotor aus dem 
Hause ARADEX mit 305 Kilowatt Dauer-
leistung der Lithium-Eisen-Phosphat-Bat-
terien mit einem Energieinhalt von 244 
kWh. Die Reichweite des E-Lkw beträgt 
ca. 200 Kilometer, die Ladedauer dafür 
knapp 11 Stunden.

Innerhalb des Projekts AutoTruck wurde 
somit ein wichtiger Meilenstein erreicht. 
Das dreijährige Forschungsvorhaben 
– gefördert vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) im Rah-
men des Fachprogramms »Neue Fahr-
zeug- und Systemtechnologien« – zielt 
auf die Entwicklung und die Demonst-
ration von Technologien für den vollau-

tomatischen kooperativen Betrieb von 
Nutzfahrzeugen in geeigneten Automati-
sierungszonen ab. Außerhalb dieser Ge-
biete erfolgt die Führung der Lkw weiter-
hin durch einen Fahrer. 

Weitere Informationen können unter 
www.ivi.fraunhofer.de abgerufen werden.

Quelle: idw vom 26.4.2018

Acht Punkte im FER:
Fahrerlaubnisentzug
Weil sein Konto im Fahreigungsregister 
(FER) acht Punkte aufwies, wurde einem 
Kraftfahrzeuglenker die Fahrerlaubnis 
für alle Klassen entzogen. Durch sei-
nen Widerspruch beantragte er eine 
aufschiebende Wirkung des Vollzugs der 
Maßnahme. Diesen hatte das Verwal-
tungsgericht (VG) Dresden abgelehnt. Es 
verwies darauf, dass nach StVG §4 Abs.5 
für das Ergreifen des Fahrerlaubnisent-
zugs derjenige Punktestand maßgeblich 
ist, der sich zum Zeitpunkt der letzten 
Straftat oder Ordnungswidrigkeit ergeben 
hat. Der Kläger hatte darauf verwiesen, 
dass sein Punktekonto zwischen seinem 
Einspruch und der Entscheidung der Wi-
derspruchsbehörde durch Löschung auf 
unter acht Punkte gesunken war, und 
dass daher der Fahrerlaubnisentzug nicht 
mehr gerechtfertigt sei.

Die Angelegenheit wurde schließlich vor 
dem Oberverwaltungsgericht (OVG) 
Dresden verhandelt, das die Entschei-
dung des VG Dresden stützte.

Es wies nochmals darauf hin, dass für 
den Entzug der Fahrerlaubnis eben der 
Punktestand zum Zeitpunkt des Bege-
hens der letzten Straftat bzw. Ordnungs-
widrigkeit maßgeblich sei.

Quellen: VG Dresden, Az. 6 L 775/17; 
OVG Sachsen, Az. 3 B 274/17

Nebeneinander Radeln erlaubt?
Sich mit dem Fahrrad fortzubewegen 
wird immer beliebter, wobei die Zahl der 
eher rücksichtslosen Zweiradfahrer zu-
mindest „gefühlt“ überproportional an-
steigt. So dürfen Radler nur in bestimm-
ten Ausnahmefällen nebeneinander 
fahren.  Laut Straßenverkehrsordnung 
(StVO) muss mit Fahrrädern „einzeln hin-
tereinander gefahren werden; nebenein-
ander darf nur gefahren werden, wenn 

dadurch der Verkehr nicht behindert 
wird.“ (StVO § 2 Abs.4 Satz 1).  Ab einer 
Gruppe von 16 Teilnehmern ist jedoch 
das Fahren im sog. „geschlossenen Ver-
band“ auch zu zweit nebeneinander er-
laubt. Dies ist im Paragraph 27 der StVO 
geregelt. Mehr als zwei Personen dürfen 
jedoch nicht parallel fahren, ansonsten 
droht ein Verwarnungsgeld von 15 Euro.

Auf der Fahrradstraße dürfen sie unab-
hängig von der Anzahl nebeneinander 
fahren. Ebenso gilt dies laut dem Allge-
meinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) 
auch  in verkehrsberuhigten Bereichen, 
da Autos selbst nicht schneller als Schritt-
geschwindigkeit fahren und auch nicht 
überholen dürfen.

Dennoch sind Autofahrer gut beraten, 
gegenüber Radfahrern besondere Vor-
sicht walten zu lassen, da ihnen  im Falle 
eines Unfalls meist eine Mitschuld ange-
lastet wird. 

Quelle: StVO

Tesla rammt Polizeiauto
Schon wieder ein Unfall eines Tesla- 
Elektroautos in den USA. Laut einer 
Pressemitteilung der dpa vom 31. Mai 
2018 ist das Fahrzeug mit eingeschal-
tetem Autopilot- Assistenzsystem im ka-
lifornischen Laguna Beach auf ein par-
kendes Polizeifahrzeug aufgefahren. Der 
Autohersteller betonte, dass die Fahrer 
immer wieder nachdrücklich darauf hin-
gewiesen werden, auch bei Einsatz des 
Autopiloten stets die Kontrolle über das 
Fahrzeug zu behalten. 

Seit Jahresbeginn ist dies bereits der dritte 
Unfall mit parkenden Einsatzfahrzeugen 
in den USA, der bekannt geworden ist.  

Außerdem wird noch immer mit Nach-
druck nach Ursachen des tödlichen Un-
falls auf der Autobahn im Silicon Valley 
geforscht, bei dem ein Tesla-Fahrer mit 
eingeschaltetem Autopiloten auf einen 
Betonpoller auffuhr.

Eigentlich sollte das Autopilot- Fahrassis-
tenzsystem unter anderem die Spur und 
die Entfernung zum davor fahrenden 
Wagen halten und vor möglichen Auf-
fahrunfällen auf langsam fahrende oder 
stehende Fahrzeuge warnen. Die Soft-
ware dafür scheint allerdings noch nicht 
ganz ausgereift zu sein.

KURZ GEMELDET
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Fahrschulen werden immer wieder mit 
der Frage konfrontiert, ob Fahrschüler, 
die ihre abgesprochene Fahrstunde ver-
passt haben, trotzdem dafür bezahlen 
müssen.

Rechtliche Aussagen dazu finden sich im 
Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). Bei der 
Absage liegt laut BGB § 293 ein soge-
nannter Annahmeverzug vor, das heißt, 
der Schuldner (Fahrschule) ist zu einer 
Leistung verpflichtet, die der Gläubiger 
(Fahrschüler) nicht annimmt. Der Grund 
der Nichtannahme spielt dabei keine 
Rolle.

Im BGB § 615 findet sich eine Aussage 
zur Vergütung bei Annahmeverzug: 

(1) Kommt der Dienstberechtigte (Fahr-
schüler*) mit der Annahme der Diens-
te in Verzug, so kann der Verpflichtete 
(Fahrschule*) für die infolge des Verzugs 

nicht geleisteten Dienste die vereinbarte 
Vergütung verlangen, ohne zur Nachleis-
tung verpflichtet zu sein. (2)Er muss sich 
jedoch den Wert desjenigen anrechnen 
lassen, was er infolge des Unterbleibens 
der Dienstleistung erspart oder durch 
anderweitige Verwendung seiner Dienste 
erwirbt oder zu erwerben böswillig unter-
lässt. (*Anm. d. Red.)

Daraus geht hervor, dass an die Fahr-
schule grundsätzlich eine Aufwandsent-
schädigung zu zahlen ist. Es darf jedoch 
nicht der volle Preis einer Fahrstunde 
verlangt werden, da ja weder Spritkosten 
noch eine Fahrzeugabnutzung entste-
hen. Kann der Fahrlehrer diese Stunde 
ganz oder teilweise mit einem anderen 
Fahrschüler belegen, müssen  die so er-
wirtschafteten Einkünfte auf die Ausfallent-
schädigung angerechnet werden.

Die Regelung für abgesagte Fahrstun-

den sollte unbedingt aus den „Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen“ hervorge-
hen. Mit Vertragsunterschrift akzeptiert 
der Kunde automatisch alle dort festge-
legten Sachverhalte. 

Hier ein Formulierungsvorschlag:
Kann der Fahrschüler den Termin für eine 
vereinbarte Fahrstunde nicht einhalten, 
so ist die Fahrschule unverzüglich per-
sönlich oder telefonisch zu verständigen. 
Werden vereinbarte Fahrstunden nicht 
mindestens 2 Werktage vor dem ver-
einbarten Termin abgesagt, ist die Fahr-
schule berechtigt, eine Ausfallentschädi-
gung in Höhe von 75% der Kosten für 
vom Fahrschüler nicht wahrgenommene 
Fahrstunden zu verlangen. Dem Fahr-
schüler bleibt der Nachweis vorbehal-
ten, dass der Fahrschule kein Schaden 
entstanden ist oder dass der tatsächliche 
Schaden wesentlich geringer als die an-
gesetzte Ausfallentschädigung ist.

FAHRSTUNDE ABGESAGT ABER
TROTZDEM ZAHLEN?

- KURSE IN GÜNZBURG -

Ausbildungsfahrlehrer
§ 16 und § 35 FahrlG vom 24.09. bis  28.09.18

Grundkurs zur Seminarleiterausbildung
gem. §§ 45 u. 46 FahrlG vom 15.10. bis 18.10.2018

Seminarerlaubnis zur Durchführung von Aufbauseminaren
gem. § 45 Abs. 2 Nr. 4b FahrlG (ASF) vom 26.11. bis 29.11.18

Anmeldung unter Tel. 08221-31905
(Mo-Do. 11-17 Uhr, Fr. 11-13 Uhr)

oder www.fahrlehrerweiterbildung.de



Email: raumausstattung-kammeltal@t-online.de 
Fax: 08223/962714 

Polsterei 
R.Odoj 
Josef-Saur-Weg 3 

89358 Egenhofen     

                                   Old- Jungtimer - US Cars 

 

      Motorrad                               
                                                              
  
                                                Wohnwagen              

Polstermöbel 
           
 
 
Tel: 0152-53658772 
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Ein sogenannter Reichsbürger äußerte 
im Zusammenhang mit der richterlich 
angeordneten Wohnungsdurchsuchung 
seiner Tochter gegenüber den Polizei-
beamten unverhohlen seine politische 
Gesinnung und die damit verbundene 
Ignoranz geltenden deutschen Rechts. 
Diese Einstellung bekundete er auch 
in einem Beschwerdeschreiben an die 
Fahrerlaubnisbehörde.  Die Fahrerlaub-
nisbehörde ordnete die gutachterliche 
Überprüfung seiner Fahreignung als 
Pkw-Fahrer an. 

Nach ihrer Auffassung war den schrift-
lichen Äußerungen des Fahrers zu 
entnehmen, dass er zur sogenannten 
Reichsbürgerbewegung gehört, die Ge-
setze der Bundesrepublik Deutschland 
nicht anerkennt und sich nicht daran ge-
bunden fühlt. Außerdem habe er schrift-
lich  bekundet, dass er es als sein Recht 
bzw. seine Pflicht ansehe, sich gegen 
Maßnahmen des Staates notfalls auch 
mit Gewalt zur Wehr zu setzen. Sein 
Verhalten gebe - so die Fahrerlaubni-
sanordnungsbehörde - zumindest Hin-
weise auf einen Realitätsverlust, und es 
bestehe der Verdacht, dass bei ihm eine 
fahreignungsrelevante Gesundheitsstö-
rung vorliege. Dies sei durch ein Gut-
achten eines Facharztes für Neurologie 
und Psychiatrie zu überprüfen. Nach-
dem sich der Betroffene gegen eine 
gutachterliche Untersuchung weigerte, 
entzog ihm die Fahrerlaubnisbehörde 
die Fahrerlaubnis und ordnete die so-
fortige Vollziehbarkeit der Entscheidung 
an. Dagegen legte der Fahrer mit Erfolg 

beim Verwaltungsgericht (VG) Freiburg 
(Breisgau)Widerspruch ein. Das Gericht 
begründete seine Auffassung damit, 
dass die Vermutungen der Fahrerlaub-
nisbehörde als Grund für eine Anord-
nung einer Begutachtung des Reichsbür-
gers nicht ausreichten, weil sie zu wenig 
konkret seien. In der Anordnung seien 
auch keine konkreten Vorfälle genannt, 
in denen der Antragsteller gegen gel-
tende Rechtsvorschriften verstoßen und 
dabei Anhaltspunkte für eine psychische 
Erkrankung gegeben hätte.

Dagegen legte nun die Fahrerlaubnis-
behörde beim Verwaltungsgerichtshof 
(VGH) Baden-Württemberg Beschwerde 
ein und unterlag auch hier. Auch der Ver-
waltungsgerichtshof Baden-Württemberg 
gab dem der Reichsbürgerbewegung na-
hestehenden Pkw-Fahrer Recht, und zwar 
mit folgender Begründung: „Abwegige 
und abstruse Äußerungen rechtlicher 
oder tatsächlicher Art, wie sie von soge-
nannten Reichsbürgern gemacht werden, 
können für sich allein noch keine hinrei-
chenden tatsächlichen Anhaltspunkte für 
eine die Fahreignung beeinträchtigende 
Gesundheitsstörung begründen.“

Zumindest vor unseren Gerichten zählt 
offensichtlich zunächst einmal noch die 
in unserer freiheitlich demokratischen 
Grundordnung festgeschriebene Mei-
nungsfreiheit.

Quellen: VG Freiburg, Az. 4 K 4224/17; 
VGH Baden-Württemberg, Az. 10 S 
2000/17

FAHRUNTAUGLICH WEGEN
POLITISCHER GESINNUNG?

In Deutschland gibt es bislang keine 
gesetzlichen Vorgaben, die vorschrei-
ben, dass das Abreißseil des Anhän-
gers in eine dafür vorgesehene Öse 
eingehängt werden muss. Demgegen-
über wird in der Prüfungsrichtlinie für 
die praktische Fahrerlaubnisprüfung 
allgemein das Einhängen des Abreiß-

seils gefordert, das die Betriebsanlei-
tungen der Fahrzeughersteller auch 
zum Teil vorschreiben.  Auch in diesem 
Fall gilt grundsätzlich §43 StVZO (Stra-
ßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung), 
der besagt, dass Einrichtungen zur 
Verbindung von Fahrzeugen so  aus-
gebildet und befestigt sein müssen, 

„dass die nach dem Stand der Technik 
erreichbare Sicherheit…gewährleistet 
ist.“ In der  praktischen Prüfung ist das 
fehlende Einhängen des Abreißseils bis 
31. 12. 2018 nicht als Fehler zu wer-
ten. Dies ändert sich zum 1.1.2019. 
Entsprechend ist  auch die Ausbildung 
anzupassen. 

PRÜFUNG: ANHÄNGEKUPPLUNG MIT ÖSE

SRK
Fahrschulen
Robert Klein
sucht

Fahrlehrer/-in
(gerne auch Teilzeit)

nach 89312 Günzburg

Tel. 08221 - 31915

(Bewerbungen
ab 20.August)
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Seminartermine
auf Seite 15 oder auf

www.fahrlehrerweiterbildung.de

Bei dem sogenannten Reißverschluss-
verfahren handelt es sich um ein Ein-
fädelungsverfahren, das die Straßen-
verkehrsordnung (StVO) in § 7 Abs. 4 
gesetzlich regelt: 

„Ist auf Straßen mit mehreren Fahrstrei-
fen für eine Richtung das durchgehen-
de Befahren eines Fahrstreifens nicht 
möglich oder endet ein Fahrstreifen, 
ist den am Weiterfahren gehinderten 
Fahrzeugen der Übergang auf den be-
nachbarten Fahrstreifen in der Weise zu 
ermöglichen, dass sich diese Fahrzeuge 
unmittelbar vor Beginn der Verengung 
jeweils im Wechsel nach einem auf dem 
durchgehenden Fahrstreifen fahrenden 
Fahrzeug einordnen können.“

Die Anwendung des Reißverschlussver-
fahrens ist immer dann verpflichtend, 
wenn ein Fahrstreifen nicht durchge-
hend befahren werden kann oder wenn 
er endet, also wenn sich auf einem 
Fahrstreifen eine Baustelle befindet, 
wenn eine zweispurige Fahrbahn ein-
spurig wird oder wenn ein Fahrstreifen 
durch ein Pannenfahrzeug blockiert ist. 
Die Fahrzeuge auf der endenden Fahr-
spur müssen in diesen Fällen bis ans 
Ende ihrer Spur fahren. Erst dort kommt 
das Reißverschlusssystem zum Tragen. 
Fahrzeuge, die früher einscheren wol-
len, haben kein Recht  dazu und folglich 
auch keine Vorfahrt. Das Ende des Be-
schleunigungsstreifens auf Autobahnen 
fällt jedoch nicht unter die genannten 
Situationen des § 7 Abs. 4 StVO. Hier 
ist der § 18 Abs. 3 StVO anzuwenden. 

Dieser besagt, dass auf Autobahnen 
und Kraftfahrstraßen der Verkehr auf der 
durchgehenden Fahrbahn Vorfahrt hat. 
Beschleunigungsstreifen werden jedoch 
nicht als eine solche Fahrbahn angese-
hen. Von daher gibt es keinen Grund, 
Fahrzeugen, die sich auf die Autobahn 
einfädeln wollen, Vorfahrt zu gewähren. 
Hierzu gibt es mehrere eindeutige Ge-
richtsurteile (Oberlandesgerichts Köln, 
Az. 16 U 24/05 oder Oberlandesgericht 
Naumburg, Az.10 U 16/06).

Auch beim Spurwechsel im Reißver-
schlussverfahren gilt laut eines Gerichts-
urteils (s.u.) der Anscheinsbeweis. 
Im vorliegenden Fall wechselte ein PKW- 
Fahrer die blockierte Spur und ging 
davon aus, dass ihn der LKW, der sich 
bereits auf der Zielspur befand, gesehen 
habe und ihm Platz mache. Es kam je-
doch zur Kollision. 

Das Oberlandesgericht (OLG) München 
stellte klar, dass es sich auch bei der An-
wendung des Reißverschlussverfahrens 
um einen normalen Spurwechsel han-
delt und daher dieselbe Sorgfaltspflicht 
gelte wie eben bei einem normalen 
Spurwechsel. Der Einscherende müsse 
sich vergewissern, dass für sein Vorha-
ben genügend Platz zur Verfügung ist. 
Daher wurde dem PKW-Fahrer auch die 
Gesamthaftung für diesen Unfall zuer-
kannt.

Quellen:
StVO; OLG München,
Az. 10 U 4565/16

"REISSVERSCHLUSS"
BIRGT GEFAHREN Versichert auf der Toilette?

Fehlanzeige!
Ein Mechaniker, der während der 
Arbeit auf die Toilette ging, rutsch-
te auf dem mit Seife verschmierten 
Boden aus und stürzte. Dabei zog er 
sich eine Nackenprellung und eine 
Gehirnerschütterung zu und wurde 
einige Tage stationär behandelt. 

Seine Berufsgenossenschaft lehnte 
die Anerkennung als Arbeitsunfall 
ab, das Sozialgericht (SG) Heilbronn 
bestätigte diese Ablehnung. Es hat 
darauf hingewiesen, dass zwar der 
Weg zur und von der Toilette zurück 
zum Arbeitsplatz versichert sei. Bei 
der Verrichtung der Notdurft handle 
es sich jedoch um eine private, nicht 
unfallversicherte Tätigkeit. Daher 
sei der Aufenthalt in der betriebli-
chen Toilettenanlage grundsätzlich 
nicht unfallversichert. Das Gericht 
führte weiter aus, dass der Mecha-
niker genauso bei Aufsuchen einer 
öffentlichen oder häuslichen Toilet-
te stürzen könne. Denn nicht nur in 
betrieblichen, sondern auch in an-
deren, öffentlichen Toilettenanlagen 
sei ein nasser Fußboden oder auch 
eine Verunreinigung mit Seife im Be-
reich des Waschbeckens nicht unüb-
lich; dies könne im Übrigen auch im 
häuslichen Bereich vorkommen.

Der Kläger hat gegen das Urteil Be-
rufung vor dem Landessozialgericht 
eingelegt (AZ.: L 9 U 445/18). Das 
Verfahren läuft noch.

Quelle: SG Heilbronn,
Az. S 13 U 1826/17

KURZ GEMELDET
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Elektroautos und Herzschwäche 
Patienten mit Herzschwäche oder Herz-
rhythmusstörungen wird häufig ein 
Herzschrittmacher oder ein Defibrillator 
eingesetzt, um die Herzfunktion zu re-
gulieren. Diese kleinen Geräte sind je-
doch anfällig für elektromagnetische In-
terferenzen, wie sie auch in Elektroautos 
potenziell auftreten können. Dr. Carsten 
Lennerz, Wissenschaftler des Deutschen 
Zentrums für Herz-Kreislauf-Forschung 
(DZHK) am Deutschen Herzzentrum 
München, Klinik an der Technischen 
Universität München kommt in einer 
Studie zu dem Schluss, dass von der-
zeitigen Elektroautos keine Gefahr für 
Träger von Herzschrittmachern und an-
deren implantierten elektrischen Herz-
geräten ausgeht. 

Quelle: idw vom 12.6.2018

Falschparken I:
Ungeahnte Folgen
Ein Pkw-Fahrer parkte sein Fahrzeug so 
ungeschickt, dass er etwa eine Stunde 
lang den Schienenverkehr der öffentli-
chen Straßenbahn blockierte. Nachdem 
die Straßenbahn aufgrund des Falsch-
parkers die betreffende Stelle nicht pas-
sieren konnte und so nicht mehr fahr-
planmäßig eingesetzt werden konnte, 
richtete die Straßenbahnbetreiberge-
sellschaft einen Schienenersatzverkehr 
ein.

In der Zeit bis zum Abschleppen des wi-
derrechtlich geparkten Autos wurden an 
der Haltestelle wartende Personen  mit 
Taxis befördert. Diese Maßnahme be-
gründete die Betreibergesellschaft mit 
dem Personenbeförderungsgesetz.

Die entstandenen Kosten von knapp 
1.000 Euro stellte der Bahnbetreiber 
dem Autofahrer in Rechnung, der sich 
jedoch weigerte, dafür aufzukommen. 
Die Angelegenheit landete vor Gericht.
Das Amtsgericht (AG) Frankfurt am Main 
verurteilte den Beklagten zur Kostenüber-
nahme. Das Fehlverhalten des Fahrers 
habe zu einer Eigentumsverletzung des 
Klägers (Bahnbetreiber) geführt. Dieser 
konnte die Straßenbahngleise nicht mehr 
bestimmungsgemäß nutzen, was in die-
sem Fall einem vollständigen Entzug der 
Nutzungsmöglichkeit gleich kam.

Fazit: Augen auf, wer sein Fahrzeug 
parkt! Dies kann sich lohnen!

Quelle: AG Frankfurt am Main, Az. 32 
C 3586/16 (72).

Falschparken II:
Gehwegparker
Nachdem einer Hilfspolizistin ein rechts-
widrig parkender PKW aufgefallen war, 
bestellte sie knapp 20 Minuten später 
den Abschleppdienst. Kurz nach des-
sen Eintreffen kam auch der Fahrer des 
PKW hinzu, weshalb der Abschleppvor-
gang abgebrochen wurde. Die für die-
se Leerfahrt in Rechnung gestellten 120 
Euro wollte der Autofahrer jedoch nicht 
bezahlen. Gut zwei Wochen später er-
hielt er von der Behörde einen Bescheid 
über insgesamt knapp 175 Euro, gegen 
den er Einspruch erhob. 

Das Verwaltungsgericht (VG) Neustadt 
an der Weinstraße verurteilte ihn je-
doch zur Zahlung. Es stellte zunächst 
klar, dass Fahrzeuge, die ordnungswid-
rig auf einem Gehweg parken, nicht in 
jedem Fall zum Zweck der Gefahren-
beseitigung abgeschleppt werden dür-
fen. Bei dieser Maßnahme muss immer 
der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
berücksichtigt werden. Keinesfalls aus-
reichend ist in solchen Fällen die Be-
gründung der Maßnahme mit der so-
genannten "negativen Vorbildwirkung" 
dieses Rechtsverstoßes. 

Vorliegend war jedoch laut Gericht die 
Funktion des Gehwegs durch das ge-
parkte Fahrzeug erheblich beeinträch-
tigt. Der Rechtsausschuss hat darauf 
hingewiesen, dass eine Funktionsbeein-
trächtigung nicht dadurch ausgeschlos-
sen werde, dass die Fußgänger auf die 
Straße ausweichen können.

Ist für Fußgänger, insbesondere Passan-
ten mit Kinderwagen oder Rollstuhlfah-
rer, aufgrund eines abgestellten Fahr-
zeugs die Nutzung des Gehwegs nicht 
möglich, so ist die Anordnung, das 
Fahrzeug abzuschleppen, als Gefah-
renabwehrmaßnahme gerechtfertigt.

Dieser Parkplatz kam den Autofahrer 
teuer zu stehen!

Quelle: VG Neustadt (Weinstraße),
Az. 5 K 902/16

Doppelte Rückschaupflicht
beim Abbiegen
Nach § 9 Abs. 1 Satz 4 StVO ist der 
Fahrzeugführer beim Abbiegevorgang 
zur doppelten Rückschaupflicht ver-
pflichtet: Zunächst rechtzeitig vor dem 
Einordnen, dann nochmals unmittel-
bar vor dem Abbiegen nach links oder 
rechts. Dies gilt insbesondere für Link-
sabbieger, um Überholer zu bemerken. 
Allerdings wurde diese grundsätzliche 
Verpflichtung der doppelten Rückschau 
durch ein Urteil des OLG Frankfurt auf-
geweicht. 

Der Unfallverursacher überholte als 
Dritter in einer sich nach und nach ver-
langsamenden Fahrzeugschlange die 
zwei vor ihm fahrenden Fahrzeuge trotz 
des dort bestehenden Überholverbots 
und in unklarer Verkehrslage. Er kolli-
dierte mit einem KFZ, das nach links auf 
einen Firmenparkplatz einbiegen wollte. 
Für den Unfall wurde er vom Landge-
richt (LG) Hanau zur Übernahme des 
gesamten Schadens verurteilt. 

Dagegen ging dieser vor dem Oberlan-
desgericht (OLG)Frankfurt am Main in 
Berufung. Grund seiner Klage war der 
Antrag, seine Haftungsquote von 100 
Prozent  auf zwei Drittel zu reduzieren. 
Als Begründung gab er unter anderem 
an, dass die Geschädigte den zweiten 
Schulterblick unmittelbar vor dem Ab-
biegen nach links unterlassen habe. 

Das OLG bestätigte das Urteil des LG 
Hanau und stellte klar, dass ein Link-
sabbieger von der Verpflichtung zur 
sog. zweiten Rückschau enthoben sein 
kann, „wenn ein Linksüberholen im be-
sonderen Maß verkehrswidrig wäre und 
aus diesem Grund so fernliegt, dass 
sich der nach links Abbiegende auch 
unter Berücksichtigung der ihn treffen-
den gesteigerten Sorgfaltspflicht auf 
eine solche Möglichkeit nicht einzustel-
len braucht“ (a.a.O).

Der Kläger habe den Unfall grob ver-
kehrswidrig verursacht, weshalb ihn die 
Alleinhaftung für die Unfallschäden tref-
fe.

Quelle: LG Hanau,
Az. 4 O 475/15;
OLG Frankfurt am Main,
Az. 16 U 116/6

KURZ GEMELDET
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Durch Geltendmachung von Betriebsaus-
gaben kann eine Menge an Steuererspar-
nissen zusammenkommen. Dazu zählen 
alle Aufwendungen, die in tatsächlichem, 
sachlichem oder wirtschaftlichem Zusam-
menhang mit dem Betrieb stehen. Da-
bei ist es für den Abzug zunächst einmal 
unerheblich, ob die Aufwendungen not-
wendig, üblich angemessen oder zweck-
mäßig sind. Solange die Aufwendungen 
nicht in den Bereich der privaten Lebens-
führung fallen, entscheidet grundsätzlich 
der Betriebsinhaber, ob Aufwendungen 
betrieblich notwendig sind. Einschrän-
kungen ergeben sich nur durch gesetzli-
che Abzugsbeschränkungen.

Hier einige Hinweise, woran Sie bei der 
Gewinnermittlung denken sollten:

Arbeitszimmer in der Privatwohnung
Sofern 2017 keine Büroräume ange-
mietet wurden, können für das häusliche 
Arbeitszimmer bis zu 1.250 Euro steuer-
mindernd angesetzt werden. Unbegrenzt 
abziehen können Sie Ihre Kosten, wenn 
das Arbeitszimmer entweder Betriebsstät-
te oder der Mittelpunkt Ihrer beruflichen 
Tätigkeit ist.

Die steuerliche Anerkennung eines Pri-
vatraums als Arbeitszimmer setzt aller-
dings voraus, dass im Betrieb für diesen 
Aufgabenbereich kein Arbeitsplatz zur 
Verfügung steht. Dies trifft z. B. für Selb-
ständige zu, die im Betrieb keinen Raum 
zur Erledigung der Büroarbeiten haben, 
oder die neben der eigentlichen Berufs-

tätigkeit eine zusätzliche (z. B. freiberuf-
liche) Nebentätigkeit ausüben und dafür 
ein Arbeitszimmer benötigen.  

Zu beachten ist dabei, dass dieser Raum 
ausschließlich betrieblich genutzt wird. 
Außerdem müssen die Aufwendungen 
dafür separat aufgezeichnet werden.

Umsatzsteuer
Bei der Einnahmen-Überschussrechnung 
zählen nur die an 2017 abgeflossenen 
Betriebsausgaben. Ausgenommen da-
von ist die bis zum 10. Januar 2018 zu 
entrichtende Umsatzsteuer aus der letzten 
Umsatzsteuervoranmeldung von 2017.

Umweltbonus für Dieselfahrzeug
Wurde 2017 zur betrieblichen Nutzung 
ein neues Fahrzeug mit Dieselmotor an-
geschafft und vom Autohaus dafür eine 
Umweltprämie gewährt, so bieten sich 
zwei Möglichkeiten der steuerlichen Be-
handlung: Entweder wird die Prämie als 
Betriebseinnahme versteuert, oder aber 
die Anschaffungskosten werden um die 
Prämienhöhe reduziert. Im letzteren Fall 
ergibt sich aus der geringeren Abschrei-
bung des Fahrzeugs ein geringerer Be-
triebsausgabenabzug. 

Geschenke
In der Regel können Kosten für Geschen-
ke über 35 Euro nicht als Betriebsausga-
ben abgezogen werden und führen auch 
zu keiner Vorsteuererstattung. Handelt es 
sich bei den Zuwendungen jedoch um 
Dienstleistungen oder um Gegenstände, 

die der  Beschenkte ausschließlich be-
ruflich nutzen kann, entfällt die 35 Euro- 
Grenze. So stellen zum Beispiel die Aus-
lagen für ein Wellnesswochenende keine 
abziehbaren Betriebsausgaben dar, sehr 
wohl aber die Kosten für eine betriebliche 
Fortbildungsmaßnahme.

Übergangsgewinn
Wurde an 2017 zur Gewinnermittlung 
von der Einnahmen-Überschussrechnung 
zur Bilanzierung gewechselt, muss der 
eventuell entstandene Übergangsgewinn 
nicht in voller Höhe an 2017 versteuert 
werden. Die Versteuerung dieses Ge-
winns kann per Antrag ans Finanzamt auf 
drei Jahre verteilt werden.

Fortbildungskosten
Berufliche Fortbildungskosten können 
grundsätzlich als Betriebsausgaben gel-
tend gemacht werden, sofern diese Kos-
ten tatsächlich ausschließlich betrieblich 
veranlasst sind. Damit kaschierte Ur-
laubsfahrten erkennt das Finanzamt aller-
dings  nicht an. Anders verhält es sich, 
wenn zum Beispiel auf eine betriebliche 
Fortbildung noch einige Tage privater 
Urlaub folgen. Dann können die ent-
standenen Gesamtkosten für Fahrt und 
Übernachtung anteilig geltend gemacht 
werden.Beispiel: Drei Tage Fortbildung, 
zwei Tage Urlaub bedeuten dann eine 
Anerkennung als Betriebsausgaben von 
zwei Fünfteln der Gesamtkosten.

Quelle:
bundesfinanzministerium.de

GEWINNERMITTLUNG 2017: STEUERTIPPS

Grafik: Alexander Lim
bach  - fotolia.de
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EINKÜNFTE AUS NEBENBERUFLICHER
TÄTIGKEIT ALS ÜBUNGSLEITER
Wer einer nebenberuflichen Tätigkeit im 
weiten Bereich der Ausbildung, Kunst 
oder Pflege nachgeht, die der Förderung 
gemeinnütziger Zwecke dient, und dabei 
im Auftrag einer öffentlich-rechtlichen 
oder gemeinnützigen Körperschaft aktiv 
wird, kann bis zu 2.400 Euro jährlich 
steuerfrei vereinnahmen.

Das gilt unabhängig davon, ob es sich 
um eine selbstständige oder um eine 
nichtselbstständige Nebentätigkeit han-
delt. Typische Anwendungsfälle sind 
Trainer und Betreuer in Sportvereinen, 
Chorleiter oder Dozenten an Hochschu-
len.  Die Steuerbefreiung ergibt sich aus 
§3 Nr.26 EStG, der den so genannten 
Übungsleiter-Freibetrag regelt. Die In-
anspruchnahme des Freibetrags bereitet 
keine Probleme, solange die Einnahmen 
höher als die Ausgaben sind und nicht 
mehr als 2.400 Euro betragen; dann 
bleibt der Gewinn steuerfrei. In anderen 
Fällen wird es dagegen komplizierter:

• Sind die Einnahmen höher als 2.400 
Euro, aber niedriger als die Ausgaben, 

dürfen die die Einnahmen überstei-
genden Ausgaben grundsätzlich unbe-
schränkt abgezogen werden.

• Wurden keine Einnahmen erzielt, kön-
nen die Ausgaben ebenfalls grundsätz-
lich unbeschränkt abgezogen werden.

• Sind die Einnahmen dagegen nied-
riger als der Freibetrag, die Ausgaben 
aber höher als die Einnahmen, droht ein 
Konflikt mit dem Finanzamt. Denn die Fi-
nanzverwaltung ist der Auffassung, dass 
in diesem Fall nur die den Freibetrag 
übersteigenden Ausgaben abgesetzt 
werden dürfen. Dem ist nun jedoch der 
Bundesfinanzhof (BFH) entgegengetre-
ten und hat entschieden, dass die Aus-
gaben insoweit abgesetzt werden dür-
fen, als sie die Einnahmen übersteigen.

Im Urteilsfall, der noch den bis ein-
schließlich 2012 geltenden Freibetrag 
von 2.100 Euro betraf, hatte eine Trai-
nerin 1.200 Euro Einnahmen erzielt, 
aber 4.062 Euro Ausgaben geltend ge-
macht. Das Finanzamt hatte den Verlust 

insgesamt nicht anerkannt, das Finanz-
gericht dagegen wenigstens in Höhe von 
1.962 Euro.

Nach Auffassung des BFH sind dagegen 
2.862 Euro (= 4.062 Euro bis 1.200 
Euro) abzugsfähig. Bevor die Trainerin 
jedoch ihren Verlust mit ihren Einkünften 
aus ihrer Arbeitnehmertätigkeit verrech-
nen kann, muss sie eine weitere Hürde 
überwinden, die bei allen verlustträchti-
gen Tätigkeiten zu beachten ist: der BFH 
hat ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass der Verlust nur dann abzugsfähig 
ist, wenn die Trainertätigkeit nachweis-
lich tatsächlich mit Gewinn- bzw. Über-
schusserzielungsabsicht ausgeübt wird, 
also letztlich auf Dauer mit einem Ge-
winn zu rechnen ist.

Dauerhafte Verluste hingegen führen zu 
der  steuerlich unbeachtlichen "Liebha-
berei".

Quelle:
Geißler Steuerberatungsgesellschaft mbH, 
89364 Rettenbach

ÜBUNGSLEITERFREIBETRAG
FÜR FAHRER EINES SENIORENHEIMS
Zu dem Sachverhalt "Übungsleiterfrei-
betrag für Fahrer eines Seniorenheims" 
gibt es ein aktuelles Urteil des FG Ba-
den-Württemberg:

Eine gemeinnützige GmbH, die ein 
Seniorenzentrum mit teilstationärer Ta-
gespflege betreibt, stellte nebenberuflich 
beschäftigte Fahrer ein.  Deren Aufgabe 
bestand darin, die im Regelfall über 75 
Jahre alten Senioren  mit Kleinbussen 
von ihren Wohnungen zum Seniorenzen-
trum und zurück zu chauffieren.

Die Fahrer bezogen Aufwandsentschädi-
gungen bis zu 2.100 Euro bzw. 2.400 
Euro pro Jahr, welche die GmbH nach 
§3 Nr. 26 EStG als lohnsteuerfrei be-
handelte.

Dagegen vertrat das Finanzamt die 
Auffassung, die Fahrtätigkeit fördere 
mangels persönlicher Kontakte nicht die 
geistigen und körperlichen Fähigkeiten, 
so dass die Steuerbefreiung nicht anzu-
wenden sei. 

Das FG widersprach dem Finanzamt 
und stufte die Aufwandsentschädigun-
gen als steuerfrei ein, weil 

•	 §3 Nr. 26 EStG u.a. aus gesell-
schaftspolitischen Gründen zur 
Förderung der Pflege und zur Mo-
tivation bürgerschaftlichen En-
gagements eingeführt wurde; 

•	 die GmbH eine Einrichtung zur För-
derung mildtätiger Zwecke betreibt;

•	 die Senioren aufgrund ihres Al-
ters und geistigen bzw. körperli-
chen Zustands hilfsbedürftig sind, 

•	 sich die Tätigkeit der Fahrer nicht auf 
die Beförderung beschränkt, sondern 
auch die Pflege umfasst, indem Hilfe 
zur Mobilität pflegebedürftiger Per-
sonen geleistet wird. Da die Fahrer 
beim Verlassen und Aufsuchen der 
Wohnung sowie beim Ein- und Aus-
stieg helfen, bestehe auch ein unmit-
telbarer und persönlicher Kontakt. 

Das Finanzamt hat Revision beim Bun-
desfinanzhof (BFH) eingelegt.

Quelle: Geißler Steuerberatungsgesell-
schaft mbH, 89364 Rettenbach
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BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRGANG
§ 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 FahrlG

26.11. – 01.12.2018

Anmeldung unter Tel. 08221-31905 
(Mo-Do. 11-17 Uhr, Fr 11-13 Uhr)

oder www.fahrlehrerweiterbildung.de

STATISTIK 2017: KNAPP 75 PROZENT ALLER
PRAKTISCHEN PRÜFUNGEN ERFOLGREICH
Laut einer Pressemeldung des Kraftfahrt-
bundesamtes stieg die Anzahl durchge-
führter Fahrerlaubnisprüfungen auch im 
Jahr 2017 das dritte Jahr in Folge weiter 
an. So wurden in Deutschland 1,82 Mil-
lionen (+6,7 %) theoretische und 1,65 
Millionen (+3,3 %) praktische Prüfun-
gen absolviert.

Dabei bezogen sich 73 Prozent aller Prü-
fungen auf die Erlangung einer Erstertei-
lung der Fahrerlaubnis, 20 Prozent der 
Prüfungen wurden zur Erweiterung auf 
andere Klassen abgelegt.

Interessante Ergebnisse lieferte die 
Auswertung der Prüfungen nach Fahr-
erlaubnisklassen. Die höchste Nichtbe-
stehensquote war 2017  mit 39 Prozent 
bei der Theorieprüfung der zukünftigen 
Pkw-Fahrer zu verzeichnen, gefolgt 
von etwa 28 Prozent der angehenden 
Kraftradfahrer, die an der theoretischen 
Prüfung  scheiterten.

Nimmt man alle abgelegten praktischen 
Prüfungen zusammen, so wurden da-
von knapp 75 Prozent bestanden. Al-
lerdings lagen die Prüfungskandidaten 
der Pkw-Klassen deutlich unter diesem 
Mittel. In dieser Sparte wurden  nur 68 
Prozent der Fahrproben bestanden, bei 
den Kraftradklassen hingegen „satte“ 91 
Prozent.

Während  die Misserfolgsquote bei den 
theoretischen Prüfungen in den letzten 
Jahren kontinuierlich anstieg, bewegte 
sie sich bei den praktischen Prüfungen 
bis 2017 stets um etwa 26 Prozent. Im 
Jahr 2017 wurde erstmals ebenfalls ein 
Anstieg der nicht bestandenen prakti-
schen Prüfungen  verzeichnet.

Trotz der bundesweit einheitlichen 
Durchführung und Bewertung der the-
oretischen Fahrerlaubnisprüfungen und 
trotz gleicher Anforderungen im fahr-
praktischen Teil der Prüfungen lagen die 

Ergebnisse in den einzelnen Bundeslän-
dern weit auseinander.

Mit Abstand die höchsten Misserfolgs-
quoten in der theoretischen Prüfung fan-
den sich ausgerechnet  in Berlin, Bran-
denburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thürin-
gen.  Hier lag die Nichtbestehensquote 
jeweils bei über 40 Prozent.

Und das gerade auch in denjenigen ost-
deutschen Bundesländern, in denen die 
pädagogische Fahrschulüberwachung 
bereits seit Jahren erprobt wird. Diese 
dort praktizierte angeblich qualitätsstei-
gernde Maßnahme wurde ja nun seit 
1.1. 2018 für alle Bundesländer im § 
53 FahrlG verpflichtend vorgeschrieben. 
Interessant, wie sich die Zahlen künftig 
in den westdeutschen Bundesländern 
entwickeln.

Quelle: www.kba.de
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NEUE STUDIE „AUTOMATISIERTES FAHREN“
Am 07. Juni 2018 wurden die Ergebnis-
se der neuen User-Experience-Studie der 
Dualen Hochschule Baden-Württemberg 
(DHBW) in Stuttgart zum Thema „auto-
matisiertes Fahren“ erstmals im Rahmen 
des 8. Forschungskolloquiums präsen-
tiert. Zentrale Erkenntnisse wurden rund 
200 Unternehmensvertretern sowie der 
interessierten Öffentlichkeit vorgestellt. 
Insbesondere für die Automobilindustrie 
lassen sich wichtige Informationen aus 
den durchgeführten Analysen ableiten. 

Wie werden teilautomatisierte Funktionen 
des autonomen Fahrens hinsichtlich ihrer 
Nutzbarkeit wahrgenommen? Welche 
Zahlungsbereitschaft zeigen potentielle 
Kunden für diese? Wie unter-scheiden 
sich manuelle und automatisierte Fahr-
vorgänge aus impliziter Perspektive? Un-

ter der Leitung von Prof. Dr. Marc Kuhn 
und Prof. Dr. Sabine Korte beschäftigten 
sich 39 Studierende aus dem Studien-
gang BWL-Industrie: Industrielles Ser-
vicemanagement der DHBW Stuttgart im 
Rahmen einer Studie unter anderem mit 
diesen Fragestellungen. 

Durch eine Testfahrt mit Serienfahrzeugen 
der Mercedes-Benz E- bzw. S-Klasse hatten 
über 200 Probanden die Möglichkeit, au-
tomatisierte Fahrassistenzsysteme im regu-
lären Straßenverkehr Stuttgarts zu testen. 

Die Studie verdeutlicht, dass das autono-
me Fahren in der Zukunft eine wichtige 
Rolle spielen wird und dass die Mehrheit 
der Personen auch offen für dieses Thema 
ist. Auch wenn die Technik aus Sicht der 
Kunden noch nicht zu 100% ausgereift 

erscheint, ist die Gesamtwahrnehmung 
des Themas eindeutig positiv.

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass der 
Absatzmarkt von Fahrzeugen mit au-
tomatisierten Fahrfunktionen als viel-
versprechend eingestuft werden kann, 
veranschaulicht insbesondere durch die 
hohe Bereitschaft der Studienteilnehmer, 
automatisierte Fahrfunktionen in Zukunft 
nutzen zu wollen. Im September 2018 
folgt die Präsentation der spannenden Er-
gebnisse vor Parlamentariern im Berliner 
Bundestag.

Die Studie kann über folgende Adres-
se erworben werden: sarah.selinka@
dhbw-stuttgart.de .

Quelle: idw vom 08.96.2018 
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Für Radfahrer, die als sogenannter ge-
schlossener Verband unterwegs sind, 
gelten besondere Regelungen im Stra-
ßenverkehr. Nach § 27 StVO müssen 
dazu mindestens 15 Radler gemeinsam 
unterwegs sein. Verkehrsrechtlich gelten 

sie dann als ein Fahrzeug. Ein geschlos-
sener Verband darf also komplett bei Rot 
über die Ampel fahren, wenn der erste 
Radler noch bei Grün gestartet ist. Auch 
im Kreisverkehr, an Zebrastreifen und 
Kreuzungen gilt: Der Verband darf stets 

zusammenbleiben, und die Radfahrer 
dürfen auch grundsätzlich zu zweit ne-
beneinander fahren.

Quelle:
Straßenverkehrsordnung (StVO)

DÜRFEN RADLER ÜBER ROTE AMPEL?



 

SRK Fahrlehrer-Fortbildung    Seminarangebot 2018 
Mit Wirkung 1.1.2018 trat das neue FahrlG in Kraft, somit änderten sich auch die Paragrafen 

Seminarart Dauer Ort Seminartermin Kosten in Euro 

Fahrlehrerfortbildung § 53 Abs. 1 FahrlG 3 Tage 

Ludwigsburg 25.10. – 27.10.18 200 
Darmstadt 08.11. – 10.11.18 200 
Günzburg 15.11. – 17.11.18 200 
Buchen (Odenwald) 15.11. – 17.11.18 200 
Cham 22.11. – 24.11.18 200 
Günzburg 22.11. -  24.11.18 200 

 
Einzeltage buchen möglich.  1 Tag 100 Euro, 2 Tage 200 Euro 

 
 

Seminarleiter-Fortbildung § 53 Abs. 2 Nr. 1 
FahrlG   ASF  Günzburg 03.11.18 100 

     
Seminarleiter-Fortbildung § 53 Abs. 2 Nr. 2 
FahrlG   FeS 1 Tag Günzburg auf Anfrage 100 

     
BWL-Lehrgang § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 FahrlG 70 Stunden Günzburg 26.11. – 01.12.18 800 
     
Ausbildungsfahrlehrer § 16 und § 35 FahrlG 5 Tage Günzburg 24.09. – 28.09.18 500 
     

Ausbildungsfahrlehrer-Fortbildung § 53 Abs. 3 1 Tag 
Günzburg 20.10.18 100 
Günzburg 12.11.18 100 

     
Grundkurs zur Seminarleiterausbildung gem. 
§§ 45 und 46 FahrlG 4 Tage Günzburg 15.10. – 18.10.18 500 

Seminarerlaubnis zur Durchführung von 
Aufbauseminaren gem. § 45 Abs. 2 Nr. 4b 
FahrlG 

4 Tage Günzburg 26.11. – 29.11.18 500 

Seminarerlaubnis Verkehrspädagogik gem. § 
46 Abs. 2 Nr. 4b FahrlG 4 Tage Günzburg auf Anfrage 500 

 
 
 
 
 
 

Die Seminargebühr ist mehrwertsteuerfrei lt. Umsatzsteuergesetz § 4 Nr. 21 
 

unsere Seminare gelten in allen Bundesländern 
 

weitere Termine auf Anfrage 
 

Aktualisierung unter   www.fahrlehrerweiterbildung.de 
 

SRK Seminare Robert Klein - Stadtberg 32 - 89312 Günzburg        Telefon: 08221-31905 



Wichtiges und Interessantes für Fahrlehrer

idfl.de
Interessenverbände

Deutscher Fahrlehrer e.V. (IDF)
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"DURCHBRUCH GELUNGEN":
DIESELKRISE BEENDET?
Dem Autozulieferer Bosch ist bei der Die-
seltechnik laut eigenen Angaben der ent-
scheidende Durchbruch gelungen. Damit 
habe sich die Debatte um den Diesel 
endgültig erledigt.

Das Stuttgarter Unternehmen verwies auf 
Neuentwicklungen,  die die Hersteller da-
bei unterstützen, die Stickoxid-Emissionen 
von Fahrzeugen so weit abzusenken, so 
dass schon heute im Realbetrieb die ab 
2020 gültigen Grenzwerte von maximal 
120 mg nicht nur eingehalten sondern 
weit unterschritten werden können.

Durch diese neue Errungenschaft würde 
der Diesel emissionsarm, der Verbrauch 
und damit der Kohlendioxidausstoß än-
dere sich nur unwesentlich, sodass der 
klare Klimavorteil erhalten bleibe. Die-
selbetriebene Fahrzeuge seien trotz die-
ser innovativen Technik auch zukünftig 
bezahlbar!

Die Stickoxid-Emissionen können laut 
Bosch in allen Fahrsituationen  unter dem 
Grenzwert bleiben – egal ob der Fahrer 
stark beschleunigt oder langsam fährt, 
ob es draußen Minusgrade hat oder 
Sommerhitze, ob die Messung auf der 
Autobahn oder im zähfließenden Stadt-
verkehr stattfindet. Aus Sicht von Bosch ist 
die Technik bereits serienreif, kann umge-

hend in die Serienfertigung einfließen und  
in zwei bis drei Jahren Standard sein. Bis 
dahin werden sich Dieselfahrzeuge der 
Marke von 13 Milligramm Stickoxid pro 
Kilometer schrittweise annähern.

Was die Nachrüstung bereits gebauter 
Diesel-PKW angeht, so ist zu beachten, 
dass der Erfolg des Bosch Demonstra-
tor-Fahrzeugs erst durch die Kombinati-
on von verschiedenen Maßnahmen im 
Gesamtpaket ermöglicht wird. Insofern 
macht das Nachrüsten einzelner Kompo-
nenten wenig Sinn.

So muss das Fahrzeugkonzept grund-
sätzlich Euro6d temp beziehungsweise 
Euro6d geeignet sein – also beispiels-
weise ein SCR-AdBlue-System an Bord 
haben. Bei der SCR-Technologie werden 
die Stickoxidemissionen, die während des 
Verbrennungsprozesses im Dieselmotor 
entstehen, in einem Katalysator mit Hil-
fe von AdBlue in unschädlichen Stickstoff 
(N2) und Wasser (H2O) umgewandelt. 

Bleibt abzuwarten, ob die Autobauer den 
Optimismus von Bosch teilen und sich 
von der Praktikabilität der Neuentwick-
lungen für die Serienfertigung überzeu-
gen lassen. 

Quelle: www.bosch-presse.de

Sie fragen, wir antworten
F: Erlischt die Fahrschulerlaubnis, 
wenn der Fahrschulinhaber nicht 
mehr in Besitz  der Fahrerlaubnis der 
Klassen CE und DE ist?

A: Nein, nach FahrlG §33 Absatz 
2 und amtlicher Begründung dazu 
bleibt sie bestehen. Ein Erlöschen 
der Fahrlehrerlaubnis der Klassen 
CE und DE führt nicht zum Erlö-
schen der Fahrschulerlaubnis (VkBl. 
15/2017 S. 688 und 734)

F: Welche Voraussetzungen müssen 
erfüllt sein, dass eine durch Rücknah-
me, Widerruf oder Verzicht nicht mehr 
bestehende Seminarerlaubnis zur 
Durchführung von Aufbauseminaren 
erfolgreich wieder beantragt werden 
kann?

A: Der Antragsteller muss im Be-
sitz der Fahrerlaubnisklassen A und 
BE sein. Er muss im zurückliegenden 
Zeitraum von fünf Jahren drei Jahre 
lang Fahrschülern hauptberuflich the-
oretischen und praktischen Unterricht 
erteilt haben. Außerdem darf er im 
Fahreignungsregister mit höchstens 
zwei Punkten belastet sein. Ferner 
hat der Antragsteller innerhalb eines 
Jahres vor der Neuerteilung der Se-
minarerlaubnis Aufbauseminar eine 
Fortbildung nach FahrlG §53 Abs.2 
zu absolvieren. Dieselben Vorausset-
zungen gelten übrigens auch für die 
Seminarerlaubnis Verkehrspädagogik 
(siehe FahrlG §45 und 46).
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 ANZEIGE

Mehr Sicherheit in Lkw
Ende Mai wurde wieder ein Radfahrer 
an der Kreuzung von einem abbiegen-
den Lkw überrollt. Laut Angaben des 
Deutschen Fahrradclubs (ADFC) ka-
men  an 2017 insgesamt 38 Menschen 
auf diese tragische Weise ums Leben. 
Unfallforscher fordern daher schon 
lange den Einbau bereits entwickelter 
Sicherheitssysteme, durch die über die 
die Hälfte dieser Unfälle vermieden 
werden könnte. Nun hat sich zumin-
dest der Bundesrat in seiner Sitzung 
am 8.Juni 2018 für eine europaweit 
verpflichtende Ausrüstung der Lkws mit 
Abbiegeassistenten ausgesprochen. 
Dabei sollten alle Lkws über 7,5t ent-
sprechend nachgerüstet werden müs-
sen. Außerdem erhob er die Forde-
rung, dass die Notbremssysteme nicht 
mehr dauerhaft abgeschaltet werden 
können, um so Auffahrunfälle zu ver-
meiden. Nun ist die Bundesregierung 
am Zuge!

Quelle: www.bundesrat.de

Aufstellung von
Markierungskegeln
Fahrschüler der Fahrerlaubnisklassen 
A, A1, A2 und AM entsprechend An-
lage 7 zur Fahrerlaubnisverordnung 
müssen bestimmte Grundfahraufgaben 
wie Slalom oder Ausweichen üben bzw. 
in der Fahrerlaubnisprüfung demonst-
rieren. Dazu ist es auch erforderlich, 
Übungs- und Prüfstrecken mit Markie-

rungskegeln kenntlich zu machen. Die-
se Kegel müssen nach der Prüfungs-
richtlinie mindestens 15cm hoch sein, 
dürfen keine Bodenplatte haben und 
weder rot, weiß noch rot-weiß sein. Die 
dürfen auch nicht mit Werbung verse-
hen sein. 

Wenn sie diese Voraussetzungen er-
füllen, können sie entgegen StVO §32 
Abs.1 auf öffentlichen Straßen oder 
Plätzen im Land Berlin zu Übungs- 
und Prüfungsfahrten aufgestellt wer-
den, sofern diese Verkehrsflächen zum 
Übungs- und Prüfungszeitraum ver-
kehrsarm sind.

Quelle: Amtsblatt für Berlin Nr. 20 vom 
18. Mai 2018

Kopierte Kündigungen
sind vor Gericht nichtig
Kündigungen durch den Arbeitgeber 
unterliegen strengen formalen Vor-
gaben Sie müssen zum Beispiel dem 
Arbeitnehmer in der gesetzlich vorge-
schriebenen Schriftform zugehen.Wird 
das Original lediglich zum Anschauen 
vorgelegt und dem Arbeitnehmer eine 
Kopie ausgehändigt, ist sie nicht rechts-
gültig, so ein Urteil des Landesarbeits-
gerichts LAG) Düsseldorf. Emails, Faxe 
oder auch Kopien des Schreibens tra-
gen zum Beispiel nicht die geforderte 
Originalunterschrift. Gegen diese Kün-
digung kann der Arbeitnehmer aber 
nur innerhalb einer Wochenfrist recht-
lich vorgehen und sie für nichtig erklä-
ren lassen. Für die Geltendmachung 

anderer Formfehler hat er hingegen 
drei Wochen Zeit.

Quelle: LAG Düsseldorf, Az. 12 Sa 
132/07

Keine Barzahlungen an Finanzamt
Auch wenn fast alle Steuerbescheide 
Angaben zur Finanzkasse enthalten, 
besteht doch regelmäßig keine Mög-
lichkeit mehr, Steuerschulden persön-
lich per Bareinzahlung zu begleichen. 
Vielmehr dürfen Finanzämter die Steu-
erpflichtigen darauf verweisen, Barein-
zahlungen bei einem Kreditinstitut auf 
ein dort vom Finanzamt unterhaltenes 
Konto vorzunehmen. Die Schließung 
der Barkassen bei den Finanzämtern 
ist aus Sicht des Hessischen FG ver-
fassungsrechtlich unbedenklich. Bei 
Bareinzahlung auf ein Konto des Fi-
nanzamts hat der Steuerzahler auch 
keinen Anspruch auf Erstattung der 
dafür vom Kreditinstitut erhobenen Ge-
bühren. Denn nach den insoweit ein-
schlägigen zivilrechtlichen Vorschriften 
hat ein Schuldner dem Gläubiger Geld 
im Zweifel auf seine eigenen Kosten 
zu übermitteln. Die Schließung der Fi-
nanzkassen für Barzahlungen begrün-
det insoweit keine Ausnahme. Zudem 
stellt die Einzahlung von Bargeld auf 
ein Bankkonto keine Übergabe von 
Bargeld an das Finanzamt dar. Der 
betroffene Steuerzahler hat Nichtzulas-
sungsbeschwerde eingelegt. 

Quelle: Geißler Steuerberatungsgesell-
schaft mbH, 89364 Rettenbach
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ERNEUT SIMULATORWERBUNG  MIT
„WENIGER FAHRSTUNDEN“ UNTERSAGT
Ein Fahrschulunternehmen in Nord-
rhein-Westfalen, das mehrere Fahrschu-
len betreibt, bewarb im Rahmen des 
Internetauftrittes den Einsatz eines Fahrsi-
mulators mit verschiedenen Hinweisen zu 
den Vorteilen eines solchen Gerätes. Bei 
den aufgezählten Vorteilen hieß es dazu 
dann „Weniger Praxis Fahrstunden und 
ein sicheres Gefühl im Straßenverkehr!“

Die Wettbewerbszentrale beanstandete 
auch diese Aussage zum Einsatz eines 
Fahrsimulators als irreführend, weil es 
nach wie vor wissenschaftlich gesicherte 
Erkenntnisse über die Auswirkungen des 
Einsatzes eines Fahrsimulators auf die 
erforderliche praktische Ausbildung nicht 
gibt. Im Rahmen der vorgerichtlichen Kor-
respondenz lehnte der Fahrschulunter-
nehmer die Abgabe einer strafbewehrten 
Unterlassungserklärung ab. Als Nachweis 
sah das Unternehmen eine von ihm ge-
führte Schülerstatistik als ausreichend an 
und forderte die Wettbewerbszentrale 
auf, auf den geltend gemachten Unter-
lassungsanspruch zu verzichten. Begrün-
det wurde dies damit, dass die Werbung 
für den Simulator für das Fahrschulunter-
nehmen als überregionaler Fahrschulket-
te eine herausragende Bedeutung habe. 
Die Wettbewerbszentrale leitete aus die-

sem Grunde zur grundsätzlichen Klärung 
der aufgeworfenen Fragen ein Prozess-
verfahren beim Landgericht Bochum ein 
und erhob Klage auf Unterlassung der 
beanstandeten Werbeaussage. Nach-
dem das Landgericht Bochum Termin 
zur mündlichen Verhandlung anberaumt 
hatte, gab das beklagte Fahrschulun-
ternehmen eine Unterlassungserklärung 
dahingehend ab, in Zukunft jedenfalls 
so lange mit dem Hinweis auf „weniger 
Praxis Fahrstunden“ nicht mehr werben zu 
wollen, solange die behauptete Wirkung 
der Nutzung eines Fahrsimulators nicht 
gesicherten wissenschaftlichen Kenntnis-
sen entspricht. Für den Fall der zukünfti-
gen Zuwiderhandlung wurde die Zahlung 
einer Vertragsstrafe versprochen. Das 
Gericht stellte daher im Beschlusswege 
fest, dass die Fahrschule die Kosten des 
Rechtstreites zu tragen hat. Damit konnte 
der Streit – wenn auch mit einem Kosten-
aufwand von ca. 4000 Euro für Anwalts- 
und Gerichtskosten, die nun die Fahr-
schule zu tragen hat - beigelegt werden.

Fahrschulunternehmen sollten bis zum 
Vorliegen eines wissenschaftlichen Nach-
weises auf jeglichen Werbehinweis zur 
Kosteneinsparung beim Einsatz von Si-
mulatoren verzichten.

Weitergehende Hinweise

News vom 17.01.2018 // Fahrschul-
werbung: Wettbewerbszentrale rät weiter 
zur Vorsicht bei Werbung für Einsatz von 
Fahrsimulatoren

www.wettbewerbszentrale.de/de/
aktuelles/_news/?id=2960

News vom 30.03.2017 // Werbung für 
den Einsatz von Fahrsimulatoren im Fahr-
schulbereich – Wettbewerbszentrale rät 
auch weiterhin zu Vorsicht

www.wettbewerbszentrale.de/de/
aktuelles/_news/?id=2833

News vom 13.04.2016 // Reform des 
Fahrlehrerrechts – Wettbewerbszentrale 
rät zur Vorsicht bei Werbung für Fahrsi-
mulatoren-Einsatz

www.wettbewerbszentrale.de/de/
aktuelles/_news/?id=1691

Quelle:
Wettbewerbszentrale, Büro Bad Homburg
Rechtsanwalt Peter Breun-Goerke
Telefon: (0 61 72) 12 15 18
www.wettbewerbszentrale.de
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Wer kennt das nicht: Endlich geht die Zeit 
der Vertragsbindung zu Ende und dann 
verpasst man die Frist, kündigt rechtlich 
nicht ordnungsgemäß oder hat kein Kün-
digungsannahmeschreiben erhalten. 

Bei Laufzeitverträgen gilt in der Regel eine 
Kündigungsfrist von drei Monaten zum Ver-
tragsende. Wurde diese Frist durch eigenes 
Verschulden versäumt, bleibt man aller-
dings weiterhin an den Vertrag gebunden. 

Dass es erst gar nicht soweit kommt, soll-
te man bereits nach Vertragsabschluss 
wieder kündigen. Eine Kündigungsrück-
nahme ist nämlich jederzeit möglich. Oft 
erhalten Kunden zum Laufzeitende ein 
lukrativeres Angebot, wenn sie weiterhin 
Bestandskunden bleiben.

Wichtig ist auch, alle mit diesem Unter-
nehmen abgeschlossenen Verträge ein-
zeln zu kündigen (Hörbuch- Musikstrea-
ming-Abonnements …). Dabei ist es bei 
den meisten Verträgen möglich per Fax 
oder Email zu kündigen. 

Die genauen Fristen für eine rechtswirksa-
me Kündigung müssen seit Juli 2017 auf 
der Rechnung angegeben werden oder 
im Online- Kundenportal ausgewiesen 
sein. Dort muss sogar der genaue Tag 

angegeben sein, an dem die Kündigung 
spätestens beim Anbieter eingegangen 
sein muss. Wichtig als Kündigungs-
nachweis ist auch, sich den Eingang der 

ausgesprochenen Kündigung schriftlich 
bestätigen zu lassen (Kündigungsannah-
me).

Der Inhalt des Kündigungsschreibens 
sollte unbedingt neben Name und An-
schrift auch die Kunden- und/oder Ver-
tragsnummer enthalten. Bei Kündigung 
von Festnetzverträgen sind diverse Be-
sonderheiten zu beachten. So müssen 
im Schreiben alle genutzten Rufnummern 
aufgeführt werden. Außerdem sollte die 
Kündigung durch den neuen Anbieter er-
folgen.

Schließlich lohnt es sich, besonders Han-
dyverträge nicht ausschließlich nach dem 
Preis auszuwählen, sondern auch die 
jeweilige Kündigungsfrist mit in die Ent-
scheidung einzubeziehen. Denn oft tut 
sich wenige Wochen oder Monate später 
ein noch günstigeres Angebot auf, oder 
aber die versprochene Leistung (Emp-
fang, Geschwindigkeit der Datenübertra-
gung…) lässt zu wünschen übrig.

Übrigens können Sie sich unter www.kün-
digungsschreiben.de/ kostenlos ein Mus-
ter-Kündigungsschreiben herunterladen.

Quelle:
kuendigungsschreiben-vorlage.de

HANDYKÜNDIGUNGSTERMIN VERPASST?

Aufwendungen für die Basisabsicherung 
in der gesetzlichen Krankenversicherung 
sind unbeschränkt als Sonderausgaben 
abzugsfähig.

Dieser Grundsatz gilt nach Auffassung 
des FG Köln – und der Finanzverwal-
tung – jedoch dann nicht, wenn neben 
Aufwendungen für eine gesetzliche Kran-
kenversicherung auch solche für eine Ba-
sisabsicherung in einer privaten Kranken-
versicherung anfallen. Dann sind nur die 
Beiträge zur gesetzlichen Krankenversi-
cherung unbeschränkt abzugsfähig, die-
jenigen zur privaten Krankenversicherung 

fallen unter die „sonstigen“ Vorsorgeauf-
wendungen und gehen damit steuerlich 
regelmäßig verloren. 

Das FG begründet seine Auffassung mit 
der Gesetzessymptomatik. Danach sind 
Versicherungsbeiträge unbeschränkt ab-
zugsfähig, soweit sie zur Erlangung des 
sozialhilferechtlich gewährleisteten Leis-
tungsniveaus erforderlich sind. Dieses 
Leistungsniveau ist bereits durch die Bei-
tragszahlung an die gesetzliche Kranken-
kasse sichergestellt; daher sind weitere 
Beiträge zu einer privaten Basisabsiche-
rung nicht mehr erforderlich. Darauf, 

dass die Steuerpflichtige die Doppelabsi-
cherung zur Erlangung einer vollen und 
effektiven Basisabsicherung für notwen-
dig erachtet, kam es danach nicht mehr 
an.

Die vom FG wegen grundsätzlicher Be-
deutung zugelassene Revision wurde 
nicht eingelegt. Allerdings ist zu dieser 
Rechtsfrage bereits ein anderes Verfahren 
beim Bundesfinanzhof anhängig.

Quelle:
Geißler Steuerberatungsgesellschaft 
mbH, 89364 Rettenbach

SONDERAUSGABEN: DOPPELABSICHERUNG 
DURCH GESETZLICHE UND
PRIVATE BASISKRANKENVERSICHERUNG
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